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Erklärung Deutschlands 

 

1. Getragen von dem Verständnis – auch unter Berücksichtigung des Erwägungsgrundes 4 –, 

dass es nicht Ziel der Verordnung ist, andere dem Schutz der Bevölkerung, insbesondere vor 

Gesundheitsgefahren, dienende Maßnahmen der Mitgliedstaaten gegen von den gelisteten 

Chemikalien ausgehende Gefahren zu untersagen, bedauert Deutschland, dass weder im Ver-

ordnungstext noch in den Erwägungsgründen eine Klarstellung hinsichtlich der Unberührtheit 

bestehender europarechtlicher und nationaler Vorschriften, insbesondere zugunsten Gesund-

heitsschutzes, möglich war. Wir erkennen an, dass anstelle einer solchen Regelung der vierte 

Erwägungsgrund um einen Hinweis auf bestehende Vorschriften zum Schutz von Umwelt und 

Arbeitnehmern eingefügt wurde. Der Bezug auf Vorschriften zum Schutz von Arbeitnehmern 

greift jedoch zu kurz. 

 

2. Deutschland weist darauf hin, dass eine weitergehende Vereinheitlichung der Vorgaben zur 

Kennzeichnung betroffener Produkte mit Blick auf den Binnenmarkt und zur Vermeidung 

unnötiger Bürokratie für die Unternehmen wünschenswert gewesen wäre. Zudem sollte, im 

Sinne der Zielsetzung der Verordnung und zur Vermeidung von Bürokratie, die Kennzeich-

nungspflicht in der Verordnung nur dem Inverkehrbringer obliegen. 
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Erklärung Bulgariens 

 

Bulgarien ist sich voll und ganz bewusst, dass es wichtig ist, einen gemeinsamen Rechtsrahmen mit 

harmonisierten Vorschriften für die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explo-

sivstoffe festzulegen, dessen Ziel auch darin besteht, unionsweit die öffentliche Sicherheit zu ver-

stärken und die Gefahr terroristischer Anschläge zu verringern.  

Bulgarien wird die Annahme der Verordnung deshalb unterstützen. 

Gleichwohl bedauern wir, dass die vorgeschlagene Verordnung ihre Ziele nicht in vollem Umfang 
erreicht. 

Bulgarien ist der Überzeugung, dass sich das Ziel der Verordnung – sowohl im Hinblick auf das 
Funktionieren des Binnenmarkts als auch hinsichtlich der Sicherheitsfragen – am besten erreichen 
ließe, wenn eine einfachere Regelung gewählt würde. 

Bulgarien ist deshalb der Ansicht, dass die Option, die den geringsten Verwaltungsaufwand verur-
sachen würde, darin bestünde, gar keine Ausnahmen von den EU-weiten Einschränkungen vorzu-
sehen. 

 

________________________ 

 

 




